
 

 

Z-19.15-1582  1. Mai 2017   
1. Mai 2022  

KAISER GmbH & Co. KG 

Ramsloh 4 

58579 Schalksmühle  

 

Kabelabschottung "Brandschutzgehäuse System FlamoX S 30 H" 

der Feuerwiderstandsklasse S 30 nach DIN 4102-9  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1582 vom 15. Mai 2012. 
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

26.04.2017 III 22-1.19.15-22/17 

über die Änderung und Verlängerung der 

Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 15. Mai 2012 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

 

(1) Der Abschnitt 2.2 erhält folgende Fassung: 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Allgemeines 

 Die für die Erstellung der Kabelabschottung zu verwendenden Bauprodukte müssen 

 den Bestimmungen des Abschnitts 2.1 entsprechen und 

 verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der 
jeweiligen Landesbauordnung. 

2.2.2 Kennzeichnung 

2.2.2.1 Kennzeichnung der Brandschutzgehäuse 

 Die Verpackung der Brandschutzgehäuse muss vom Hersteller mit dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der 
Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss einen 
Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen: 

 FlamoX S 30 H" bzw. "FlamoX S 30 HQ" 

 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit  

 Name des Herstellers 

 Zulassungsnummer: Z-19.15-1582 

 Herstellwerk 

 Herstellungsjahr: .... 

2.2.2.2 Kennzeichnung der Kabelabschottung  

 Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Verar-
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss: 

 Kabelabschottung  
"Brandschutzgehäuse System FlamoX S 30 H" bzw.  
"Brandschutzgehäuse System FlamoX S 30 HQ"  
der Feuerwiderstandsklasse S 30  
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1582 

 Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter) 

 Herstellungsjahr: .... 

 Das Schild ist jeweils in der nächstliegenden zugehörigen Unterverteilung zu befestigen. 

 

(2) Der Abschnitt 2.2.3 wird wie folgt geändert: 

2.2.3 Einbauanleitung 

 Jede Verpackungseinheit der Brandschutzgehäuse nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller in Überein-
stimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur 
Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, Maßgaben und Hinweise enthält, z. B.: 

 Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden darf  
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 Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden darf, 

 Grundsätze für den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben über die dafür zu verwen-
denden Baustoffe (z. B. dämmschichtbildender Baustoff), 

 Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung und zu notwendigen Abständen, 

 Hinweise auf zulässige Verankerungs- oder Befestigungsmittel, 

 Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgänge. 

 

 

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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